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VORGESCHICHTE Nach dem Landesstreik steigt der öffentliche Druck für die Einführung 
einer Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) stark an (vgl. Vorlage 
101). Nachdem der Nationalrat Christian Rothenberger (FDP, BS) in der 
Debatte um eine Kriegssteuer (vgl. Vorlage 79) das Parlament nicht davon 
überzeugen kann, aus den Erträgen dieser Steuer einen Fonds zur Finan-
zierung der AHV zu schaffen, lanciert er eine entsprechende Volksinitia-
tive. Neben dem Fonds verlangt sie vom Bund auch, die AHV und eine 
Invalidenversicherung einzuführen. Das Begehren unterscheidet sich von 
den bundesrätlichen Vorschlägen zur AHV primär durch die Art der Fi-
nanzierung über die Kriegsgewinnsteuer. Zunächst wird Rothenberger 
noch von der intern arg zerstrittenen FDP unterstützt, doch am Schluss 
stehen ihm fast nur noch die Gewerkschaften und die Sozialdemokraten 
zur Seite. Sie bevorzugen, wie die Initiative es verlangt, die Finanzierung 
der AHV über eine umverteilende direkte Steuer und lehnen die vom bür-
gerlichen Lager vorgesehenen Konsumsteuern ab.  

Der ablehnende Bericht des Bundesrates liegt 1920 vor. Der Bundesrat 
bemängelt hauptsächlich, die Initiative sichere der AHV keine vollstän-
dige und dauerhafte Finanzierung, und verweist auf die parlamentari-
schen Beratungen seiner eigenen Vorschläge. Ende 1922 empfiehlt auch 
die Bundesversammlung die Verwerfung der Initiative «Rothenberger». 
Bis die Volksabstimmung angesetzt wird, lässt der Bundesrat nochmals 
zweieinhalb Jahre verstreichen, womit er die Bestimmungen über die 
Behandlungsfristen von Volksinitiativen klar verletzt. Zur Abstimmung 
kommt die Initiative wenige Wochen vor dem Abschluss der parlamenta-
rischen Beratungen zum AHV-Artikel. 

GEGENSTAND Der von der Initiative «Rothenberger» vorgeschlagene Art. 34quater ver-
pflichtet den Bund zur Einrichtung einer Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung und einer Invalidenversicherung. «Zur Erleichterung ihrer 
Durchführung» muss der Bund einen Fonds errichten, dem als erste Ein-
lage 250 Millionen Franken aus dem Ertrag der Kriegsgewinnsteuer (vgl. 
Vorlage 79) zuzuführen sind. 

ABSTIMMUNGSKAMPF Der Abstimmungskampf ist durch eine Trennlinie zwischen links und 
rechts gezeichnet, die aber durchbrochen wird: Die Sozialdemokraten, 
der Grütliverein, die Gewerkschaften, die Evangelische Volkspartei und 
die Demokraten votieren für die Initiative. Die bürgerlichen Parteien hin-
gegen empfehlen ihre Ablehnung. Während die Konservative Volkspartei 
die Initiative entschlossen bekämpft und auch die Christlichsozialen zu 
dieser Haltung bringt, beschliesst die Neinparole des Freisinns langjäh-
rige interne Querelen: Die der Initiative besonders ablehnend gegen-
überstehenden westschweizerischen Sektionen hatten sich vorüberge-
hend von der Partei losgelöst. Dafür scheren im Abstimmungskampf die 
Kantonalsektionen von Basel-Stadt und dem Aargau aus und schlagen 
sich zu den Befürwortern. 
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Die Gegner bekämpfen die Initiative vor allem mit dem Föderalismus-Ar-
gument: Sie werfen den Initianten vor, mit der Finanzierung der AHV über 
eine direkte Steuer das traditionelle Steuervorrecht der Kantone zu hin-
tertreiben. Weiter kritisieren sie, die Finanzierung der AHV sei mit der 
Annahme der Initiative nur halbwegs gesichert, zumal das Begehren ja 
auch die gleichzeitige Einführung der IV verlange. Daneben argumentie-
ren sie gegen das aus der Feder eines Freisinnigen stammende Begehren 
mit antisozialistischen Schlagworten. 

ERGEBNIS Bei einer Beteiligung von 68,2% erreicht die Initiative einen Jastimmen-
anteil von 42,0%. In der Deutschschweiz stimmen ihr Zürich, Solothurn 
und die beiden Basel zu, in der Westschweiz Genf und Neuenburg, dazu 
der Kanton Tessin. In den katholisch-konservativen Kantonen ist die Ab-
lehnung besonders stark: Hier erreicht der Jastimmenanteil zum Teil we-
niger als 15%. Den höchsten Jastimmenanteil verzeichnet Basel-Stadt 
(75,2%). 
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